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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 487/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 1 Siegen, 17.08.2021 
Bereich: Büro des Bürgermeisters 
Bearbeitet von: Dorothee Münker 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 22.09.2021 

Kurzbezeichnung: 
 
Vertretung der Universitätsstadt Siegen in Vereinen und Organen juristischer Personen 
nach § 113 GO NRW 
1. Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 
2. Aufsichtsrat der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Rat der Universitätsstadt Siegen bestellt  
 

_______________________   und   _____________________ 
 

als Vertretung der ordentlichen Delegierten in der Hauptversammlung des Deutschen 
Städtetages.  

 
2. Der Rat der Universitätsstadt Siegen schlägt der Gesellschafterversammlung der  

 Siegener Versorgungsbetriebe GmbH Herrn Karl-Robert Grisse zur Wahl in den Auf-
sichtsrat vor.  

 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Zu 1.  
Entsprechend der Satzung des Deutschen Städtetages kann die Universitätsstadt Siegen als 
unmittelbares Mitglied 2 Delegierte zur Hauptversammlung mit Stimmrecht entsenden.  
 
Gemäß Beschluss des Rates vom 04.11.2020 wurden Herr Frank Weber als ordentliches Mit-
glied und Herr Detlef Rujanski als sein Vertreter zur Vertretung der Stadt Siegen in der 
Hauptversammlung des Deutschen Städtetages bestellt. 
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Der Bürgermeister bzw. der I. Beigeordnete sind nach § 113 GO NRW ebenfalls Mitglied. 
 
Gemäß der Satzung des Deutschen Städtetages sind neben den zu benennenden Delegierten 
die Mitglieder des Vorstandes sowie die Mitglieder des Präsidiums und des Hauptausschus-
ses des Deutschen Städtetages aus Nordrhein-Westfalen zur Mitgliederversammlung stimm-
berechtigt. Gleiches gilt für die Vorsitzenden der Fachausschüsse. 
 
Im Dezember 2020 wurde Bürgermeister Steffen Mues in den Hauptausschuss des Deut-
schen Städtetages berufen. Mithin ist er neben den stimmberechtigten Delegierten kraft 
Satzung zur Hauptversammlung stimmberechtigt und bei der Anzahl der zu benennenden 
Delegierten nicht zu berücksichtigen. Die Mitgliedschaft im Hauptausschuss ist eine persönli-
che Mitgliedschaft ohne Stellvertretung.  
 
Die Stadt Siegen kann daher einen weiteren ordentlichen und einen stellvertretenden Sitz 
besetzen.  
 
Unter Zugrundelegung des § 50 Absatz 3 GO NRW erhalten die Fraktionen CDU und SPD je-
weils einen ordentlichen Sitz, womit Herr Rujanski auf den zweiten ordentlichen Sitz vor-
rückt.  
Auf die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und UWG entfällt jeweils ein stellvertretender 
Sitz.  
 
Zu 2. 
 
Herr Hans-Günter Bertelmann hat sein Mandat als Mitglied im Aufsichtsrates der Siegener 
Versorgungsbetriebe GmbH zum Zeitpunkt der Bestellung eines Nachfolgers niedergelegt. 
Die UWG-Fraktion schlägt Herrn Karl-Robert Grisse zur Wahl durch die Gesellschafterver-
sammlung vor.  
 
gez. Steffen Mues 
Bürgermeister 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.




